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Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Verbandsgemeinde Vallendar;   

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB und der Nachbargemeinden gemäß § 2 Abs. 2 BauGB;      

Stellungnahme der Stadt Koblenz 

 

Sehr geehrter Herr Rösch, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

In der Stellungnahme vom Juli 2019 wurde seitens der Stadt Koblenz darauf hingewiesen, dass 

die im Koblenzer Grenzbereich zu Urbar, im Bereich der Fritsch Kaserne, formulierten Ziele 

des Landschaftsplans sicherlich auch auf das Nachbargebiet übertragbar sind.  

 Erhaltung/ Offenhaltung von kulturbestimmten Biotopen, auch als Vernetzungskorridore, 

insbesondere Streuobst entlang der Hangterrassen 

 Steuerung der Siedlungsentwicklung, Freihalten der Hangkanten 

 Verbesserung der Struktur und Gewässergüte der Bachläufe 
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So könnten die Flächen unmittelbar nördlich der Fritsch-Kaserne eine bedeutende Vernet-

zungsfunktion besitzen, die angemessen berücksichtigt werden sollte. Zwar liegen hierbei 

keine konkreten Aussagen aus der aktuellen Biotopverbundplanung der Stadt Koblenz vor, 

allerdings ist vermutlich aus dem gleichen Grund dieser Bereich im Regionalen Raumord-

nungsplan als regionaler Grünzug dargestellt worden. Für die Ausweisung eines Bebauungs-

planes könnte daher ein Zielabweichungsverfahren erforderlich sein.  

Der Hinweis, dass für die geplante gemischte Baufläche im Bereich des Bauhofes die Gehölz-

bestände gerodet werden müssen, was zu einer Sichtbarkeit der Neubauflächen, inklusive der 

Fritsch-Kaserne führen kann, behält ebenfalls seine Gültigkeit.  

Zur Kenntnis genommen wurde auch die teilweise Rücknahme der geplanten Wohnbaufläche 

„Hüttenberg“. Die Ausdehnung der gewerblichen Baufläche „Aufm alten Schafstall“ führt zu-

sätzlich zu einer stärkeren Betroffenheit der Streuobstbereiche und Gehölzstrukturen, die wie 

bereits beschrieben, eine wichtige Vernetzungsfunktion für die rechte Rheinseite erfüllen.  

Vor diesem Hintergrund ist die Stadt Koblenz bestrebt, die Planung dieser Gebiete interkom-

munal abzustimmen, konstruktiv zu begleiten und gemeindenachbarschaftlich ein städtebau-

liches Gesamtkonzept zu entwickeln. Damit können Belange der Umwelt (z.B. Biotopvernet-

zungen) in diesem Gebiet bestmöglich berücksichtigt und ein einheitliches und verträgliches 

Verkehrskonzept umgesetzt werden. So wird die Stadt Koblenz in Kürze noch im Rahmen der 

Einleitung der Bauleitplanung zur Konversion der ehemaligen Fritsch Kaserne auf die VG Val-

lendar und die OG Urbar zukommen, um eine interkommunale Abstimmung zu initiieren. 

Auch erhalten bleibt der Hinweis, dass die geplante Wohnbaufläche „In der Flur“ in der darge-

stellten Größenordnung, zusammen mit den geplanten Wohnbauflächen in Weitersburg, eine 

weitere Beanspruchung der bereits hoch belasteten B 42, insbesondere in Richtung Koblenz, 

befürchten lässt. Die Lage im Außenbereich und die schwierige Erreichbarkeit des enger ge-

takteten ÖPNV an der Rheinschiene fördern einen hohen Anteil des motorisierten Individual-

verkehrs (MIV) der geplanten Wohnbaufläche. Die Stadt Koblenz ist daher weiterhin interes-

siert, eine verkehrliche Kompensation und Kooperation zukünftig interkommunal zu beraten 

und abzustimmen, mit dem Ziel die Straßen vom MIV zu entlasten und die in der Stellung-

nahme vom Juli 2019 erwähnten Qualitätsmerkmale der Region zu stärken. Die Themenstel-

lungen werden hierbei sicherlich auch über die Flächennutzungsplanung hinausgehen. 

 

Mit freundlichem Gruß 

Im Auftrag 

 

 

(Frank Hastenteufel)  


